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Flache fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (siehe textliche
Festsetzungen)

Flache flr das Anpflanzen von Badumen und Strauchern mit
Bezeichnung (siehe textliche Festsetzungen)

Zweckbestimmung:
Strauchpflanzung (siehe textliche Festsetzungen)

Anpflanzen von Badumen

Anpflanzen: Baumreihe mit Anzahl der Baume
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Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flache zugunsten der
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Mit Gehrechten zu belastende Flache zugunsten der
Allgemeinheit und mit Leitungsrechten zu belastende Flache
zugunsten der Versorgungstrager

Mit Gehrechten zu belastende Flache zugunsten der
Allgemeinheit

Mit Leitungsrechten zu belastende Flache zugunsten der
Versorgungstrager

Schutz vor schadlichen Gerauscheinwirkungen
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Geschlossener Schallschirm (siehe textliche Festsetzungen)

Abweichende Malde der Tiefe von Abstandsflachen
(siehe textliche Festsetzungen)
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(Veraltete) 100-jahrliche Uberschwemmungsgebietsgrenze

entsprechend Uberschwemmungsgebietsverordnung des RP
Darmstadt (Stand 17.09.2000, Az. IV/WI1 42.2-79 i 04.01)

Hinweis: Der gesamte Geltungsbereich liegt aufRerhalb der 100-jahrlichen
Uberschwemmungsgebietsgrenze (HQ100-Grenze) entsprechend
Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) Rhein, Los 2: Rheingau

(Stand 12.06.2015, RP Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden,
Dez. 41.2)

Hochwasserrisikogel:_)_iet (geman § 78b WHG,
HQextrem-Grenze), Uberschwemmungsgrenze / pot.

Uberschwemmungsgrenze eines extremen Hochwassers
entsprechend Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP)
Rheingau, Gefahrenkarte Blatt G- 1 (Stand Juni 2012, RP
Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dez.
41.2)

Hinweis zur Planlesbarkeit: Mit Ausnahme der beiden kleinen Teilflachen liegt der
gesamte Geltungsbereich innerhalb des extremen Uberschwemmungsgebiets.

Darstellungen

BF1 Geplantes Baufeld BF 1
195, Bemaliung in Metern

Zeichenerklarung

‘Biirgerhaus Kastel - Kostheim

~7

Passauer

Emissionslinie e —————— S —
BN Geltungsbereich o 5 10 20 30 w0 som
| 5rmschutzwand OriginalmaBstab 1:1.000 Quelle: DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH: Schalltechnische Untersuchung —
—~—___ Bebauungsplan ,Quartier am Blrgerhaus® im Ortsbezirk Mainz-Kostheim (Darmstadt, Mai 2022)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1

2.1

211

2.2

221

222

223

224

3.1

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

7.1

7.2

10

Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO))

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 6 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA)
(§ 4 BauNVvO)

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nicht zul&ssig:

Die nach § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen.

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21a BauNVO)

Grundflache (GR), Grundflachenzahl (GRZ), Geschossflache (GF)
(§§ 19 und 20 BauNVO)

Zulassige Grundflache und Geschossflache als Hochstmalf3:

Baufeld (BF) Grundflache (GR) Geschossflache (GF)
BF1 920 m? 3.800 m?
BF2 920 m? 3.800 m?
BF3 1.100 m? 4.820 m?
BF4 650 m? 2.040 m?
BF5 990 m? 3.190 m?
BF6 600 m? 1.950 m?
BF7 740 m? 3.460 m?
BF8 740 m? 3.460 m?

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) darf die zuldssige Grundflache durch die Grundflachen von Garagen und
Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb
der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 0,75
Uberschritten werden.

Bei der Ermittlung der Geschossflache sind die Flachen von Aufenthaltsrdumen in anderen als Vollgeschossen
einschlieRlich der zu ihnen gehdrenden Treppenrdume und einschlief3lich ihrer Umfassungswande
einzubeziehen.

Die zulassige Geschossflache darf durch Geschossflachen in einem Umfang tberschritten werden, welcher
ausschlieRlich durch die Uberdachung von Terrassen zustande kommt. Dies gilt nur fiir das oberste zu

Wohnzwecken genutzte Geschoss.

Hdéhe baulicher Anlagen

Unterer Messpunkt fiir die Gebdudehdhen ist der in der Planzeichnung je Baufeld eingetragene
Hohenbezugspunkt tiber Normalhéhennull (NHN). Die Gebaudehdhen sind vertikal Gber dem
Hoéhenbezugspunkt abzutragen.

Oberer Messpunkt fiir die Gebdudehdhen ist der obere Abschluss des Daches. Bei geneigten Dachern gilt die
Firsthéhe, bei Flachdachern und flach geneigten Dachern die Oberkante der Attika.

Die Geb&dudehdhe kann durch Dachaufbauten (z. B. Technikeinhausungen, Aufzugsiiberfahrten, Sportanlagen)
um bis zu 3,0 m Uberschritten werden. Zur Auf3enkante des Daches ist ein Mindestabstand einzuhalten,
welcher der H6he der Anlage entspricht. Von der Abstandsfestsetzung ausgenommen sind technisch oder
funktional notwendige ErschlieBungsanlagen (z. B. Treppenhduser, Abluftanlagen), solange sie in ihrer Summe
eine Fassadenlange von 5,0 m je Gebaude nicht tiberschreiten.

Anlagen zur Erzeugung und Nutzung der solaren Strahlungsenergie sind auf Dachern und Dachaufbauten
zuldssig und durfen eine H6he von maximal 1,5 m Uber der darunter liegenden baulichen Anlage haben. Der
Mindestabstand zur Auflenkante des Daches entspricht der Héhe der Anlage.

Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Abweichende Bauweise (a)
(§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Im Plangebiet gilt die abweichende Bauweise (a). In der abweichenden Bauweise sind Einzelhduser mit
seitlichem Grenzabstand ohne Beschrankung der Gebaudelénge zulassig.

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen
(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Baugrenzen
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Baugrenzen durfen durch bauliche Anlagen zur Fassadenbegriinung (z. B. Rankhilfen, Pflanzkiibel) und durch
Pflanzen sowie durch Anlagen zum Sonnenschutz (Brise Soleil) um bis zu 0,5 m Uberschritten werden.

Uberschreitungen von Baugrenzen sind allgemein bis zu einer Tiefe von 0,1 m zuldssig. Flachenbezogen

untergeordnete Fassadenelemente dirfen Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 0,3 m iberschreiten.

Baugrenzen durfen durch Vordacher, Treppenhauser und Fluchttreppen um 3,0 m in der Tiefe iberschritten
werden. Weist die betreffende Gebaudeaullenwand eine Lange von mehr als 10,0 m auf, darf die genannte
Uberschreitung der Baugrenzen nur 50 % der Lénge dieser Geb&udeauRenwand betragen.

Baugrenzen diirfen auf jeweils zwei Gebaudeseiten wie folgt Uiberschritten werden:

- durch Balkone und Terrassen um 1,5 m in der Tiefe bei einer maximalen Léange von 50 % der Lange der
betreffenden Gebaudeaullenwand;

- durch Erker um 1,0 m in der Tiefe bei einer maximalen Lange von 1/3 der Lange der betreffenden
Gebaudeaullienwand.

An GebaudeaulRenwanden mit Balkonen sind Erker nicht zul&ssig.

Abweichende MaRe der Tiefe der Abstandsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB, § 6 Abs. 11 HBO)

Abstandsflachenlberschneidungen sind bei La&rmschutzwanden, die an Gebaude angebaut sind, zuldssig.
Im Bereich des Baufelds 5 sind Abstandsflachenunterschreitungen bis zu einer Tiefe von 0,2 H zulassig.

Im Bereich der in der Planzeichnung eingetragenen Flachen in den Baufeldern 1 bis 3 und 7 und 8 betragt die
Tiefe der Abstandsflachen 0,25 H.

In allen anderen Féllen betragt die Tiefe der Abstandsflachen im Sinne des § 6 Abs. 5 HBO 0,4 H.

Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 Abs. 1 BauNVO)

Ausschluss von Nebenanlagen

Ausgeschlossen sind:
- Einrichtungen und Anlagen fir die Kleintierhaltung,

- Gartenhauser und -schuppen mit mehr als 6 m? Grundflache.

Stellplatze, Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 BauNVO)

Stellplatze

Stellplatze (St) fur Kraftfahrzeuge sind nur innerhalb der dafir festgesetzten Flachen und innerhalb der
Uberbaubaren Grundstilicksflachen zuldssig. Abstellplatze flir Fahrrader sind auf privaten Grundstiicksflachen
und innerhalb der Flache fiir den Gemeinbedarf allgemein zulassig.

Garagen

Garagen (Ga) sind nicht zulassig.

Offentliche und private Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Innerhalb der Verkehrsgriinflache (V) ist in dem daflir vorgesehenen Bereich [A - B] die Herstellung eines
hdéchstens 7,0 m breiten Gehweges mit wassergebundener Oberflache und Randeinfassung (z. B. Stellkanten,
Pflasterrédnder) sowie Treppenanlage zuldssig. Die Trasse ist hierbei schonend in den Bestand einzubinden, so
dass der Baumbestand erhalten bleibt und nur in sehr geringem Maf3 in den Wurzelraum der Bestandsbaume
eingreift. Bei erforderlichen Eingriffen in den Wurzelbereich sind Handschachtungen und
WourzelschutzmalRnahmen erforderlich. Die Verkehrsgriinflache ist als blltenreicher, zweischiriger
Wiesensaum mit entsprechender Artenmischung (mindestens 50 % Blumen und Krauter) anzulegen.

Fiihrung von Versorgungsanlagen und -leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Ver- und Entsorgungsleitungen

Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu flihren.

Fir Ver- und Entsorgungsleitungen, die sich auf3erhalb der festgesetzten Verkehrsflachen befinden, ist ein
Schutzstreifen von 2,0 m, bei mehreren Leitungen 2,2 m Breite entlang der Leitungsachse erforderlich.
Innerhalb des Schutzstreifens diirfen keine Baulichkeiten errichtet und keine Badume und Straucher angepflanzt
werden. MaBnahmen im Bereich des Schutzstreifens sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Von der Festsetzung nicht betroffen sind Leitungen zur Versorgung des Gebiets mit Nahwarme.

Flachen fiir die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschlieBlich der Riickhaltung und Versickerung von
Niederschlagswasser, sowie fiir Ablagerungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Innerhalb der Flache fiir die Rickhaltung von Niederschlagswasser ist eine mittlere Einstauhdhe von
mindestens 3 cm sicherzustellen.
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Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
(§ 9 Abs. 1Nr. 23 b) BauGB)

Auf mindestens 50 % und hdchstens 75 % der extensiv begriinten Dachflachen von Gebauden sind
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) zu errichten.

Solarwarmekollektoren sind darauf anzurechnen.

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschatft;
Anpflanzen und Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 sowie Nr. 25 a) und b) BauGB)

Flachen oder Malknahmen zum Artenschutz

Ausgestaltung der Artenschutzflache entlang der Bahnstrecke

Auf der Flache fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind
mindestens drei Steinschiittungen mit folgenden Eigenschaften zu erstellen:

- Grundflache mindestens 15 m?, H6he maximal 0,8 m.

- Autochthones Gesteinsmaterial, geschichteter Einbau, mit einer Kérnung von 100 mm (60 %) und 100 -
200 mm (40 %).

- Exposition in Richtung Siidost bis Siidwest. Nordexponierte Seite: Stellenweise Bedeckung mit

anstehendem Bodenmaterial und Totholz.

- Ausbringung eines nahrstoffarmen Substrats (Flusssand) in unmittelbarer Umgebung der Steinschittungen
und / oder Herstellen von Sandlinsen.

Ausgleichsmalinahmen flir geschutzte Vogel- und Fledermausarten sowie den Gartenschlafer

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans im Sinne einer Basisausstattung die nachfolgend
aufgefiihrten Nistelemente aufzuhdngen und regelmaRig zu pflegen. Ein freier Anflug / Zugang muss jederzeit
gewahrleistet sein.
Vogel: Fassadennistkasten fiir den Haussperling, mindestens 3 Brutplatze.
Fassadennistkasten fir mindestens vier Halbhdhlenbriiter.
Fassadennistkasten fiir mindestens 4 Hohlenbriter.
Mindestens vier Nistkasten fiir baumbewohnende Hohlenbrter.

Fledermause: Mindestens 3 Fassadennistkasten fiir gebaudebewohnende

Fledermause.
Mindestens 3 Nistkasten flir baumbewohnende Flederméause.

Gartenschlafer: Mindestens drei Nistelemente.

Dariiber hinaus ist jede wegfallende Ruhe- und Fortpflanzungsstéatte fiir geschitzte Vogel- und
Fledermausarten sowie fiir den Gartenschlafer durch drei artspezifisch geeignete Nistelemente zu
kompensieren.

Insektenfreundliche AuRenbeleuchtung

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen nachtaktiver Insekten sind flr die Auf3enbeleuchtung
Leuchtmittel (z. B. LED-Leuchten) mit einer Farbtemperatur von vorzugsweise 1.600 bis 2.700 Kelvin
(warmweil3e Lichtfarbe), maximal 3.000 Kelvin, unter Verwendung vollstédndig gekapselter Leuchtengehduse,
die kein Licht nach oben emittieren, einzusetzen.

In begriindeten Ausnahmefallen zur Verkehrssicherungspflicht oder soweit andere gesetzliche Regelungen dies
erfordern, ist eine héhere Farbtemperatur méglich. Diese ist auf das unbedingt erforderliche Mal} zu
beschranken.

Flachige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Réhren und rundum strahlende Leuchten sind unzulassig.

Malnahmen zur Reduktion von Vogelschlag

Grof3flachige, vollstandig transparente oder spiegelnde Glaskonstruktionen mit einer zusammenhangenden
Glasflache von mehr als 20 m? sowie Ubereckverglasungen und Balkonbriistungen aus volltransparentem Glas

sind unzuléssig.

Dort wo Glasflachen von mehr als 20 m? nicht vermeidbar sind, sind sie wie folgt auszufiihren:
- reflexionsarme Glaser mit einem Reflexionsgrad von maximal 15 %, oder

- transluzente, mattierte oder durch flachiges Aufbringen von Markierungen (Punktraster, Streifen)
strukturierte Glasflachen, oder

- feste vorgelagerte Konstruktionen wie z. B. Rankgitterbegriinungen oder Brise Soleil (feststehender
Sonnenschutz).

Markierungsabstand, Abdeckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind entsprechend der anerkannten Regeln
der Technik zu berticksichtigen.

MalRnahmen zur Reduktion der bioklimatischen Belastungen

Bei der Farbgebung der Gebaudefassaden und Oberflachenbefestigungen (Beton, Asphalt, Pflaster,
wassergebundene Wegedecken) sind Materialien und Farbténe mit geringer Warmespeicherung zu verwenden.
Der Hellbezugswert (HBW) muss mindestens 45 oder heller sein; alternativ muss der L-Wert des RAL Design
Systems' mindestens 70 betragen.?

Offentliche Verkehrsflachen sowie untergeordnete Fassadenbekleidungen und -elemente, die weniger als

10 % der Gesamtflache ausmachen, und Elemente aus Holz sind von der Festsetzung ausgenommen.

Anpflanzen von Bdumen und Strduchern

Auf der im Plan gekennzeichneten Pflanzflache P sind mindestens 50 Straucher zu pflanzen.
B&ume im StralRen- und Gehwegbereich sind in offenen Pflanzstreifen zu pflanzen.

Auf Platzen und in anderen Bereichen mit intensivem Ful3gangerverkehr sind ausnahmsweise Pflanzgruben mit
befestigten Baumscheiben zuldssig.

Bei Baumpflanzungen auf dem Quartiersplatz, innerhalb der MaRnahmenflache, auf dem privaten Parkplatz und
sidlich angrenzend an die Verkehrsgrinflache sind grof3kronige Laubbdume I. oder Il. Ordnung vorzusehen.

Anpflanzen von sonstigen Bepflanzungen

Dachbegriinung

In den Allgemeinen Wohngebieten sowie in der Flache fiir Gemeinbedarf sind Flachdacher und flachgeneigte
Dacher bis 10° Dachneigung einschlieRlich der Flachen fir Anlagen zur Nutzung von Solarenergie extensiv zu
begriinen.

Technikrdume auf dem Dach (z. B. Aufzugsiiberfahrt), Fensteréffnungen in der Dachflache, sonstige Auf- und
Einbauten sowie Dachterrassen sind zu einem Anteil von 40 % von der Begriinungspflicht ausgenommen.

Die Substratstarke der extensiven Dachbegriinung muss mindestens 10 cm betragen. Dachgéarten und
Anbauflachen sind auch als intensiv begriinte Dacher zulassig.

Fir die Mobilitdtszentrale gilt abweichend davon eine Begriinungspflicht von 50 %.
Fassadenbegriinung

Fensterlose zusammenhéangende Teilflachen von Wanden oder Fassaden sind bodengebunden oder
wandgebunden zu begriinen. Dabei sind die baulichen Anlagen so zu gestalten, dass folgendes Mindestmalf? an
Fassadenbegriinung eingehalten wird:

Baufeld 1 0m?
Baufeld 2 20 m?
Baufeld 3 30 m?
Baufeld 4 160 m?
Baufeld 5 40 m?
Baufeld 6 140 m?
Baufeld 7 80 m?
Baufeld 8 80 m?
Fléch.e. T‘ﬂt besonderem Nutzungszweck 300 m2
(Mobilitatszentrale)

Flache fir den Gemeinbedarf (Blrgerhaus) 200 m?

Bei einer bodengebundenen Pflanzung ist eine Pflanze pro angefangenen Meter in mindestens 30 * 30 cm
groRe Pflanzflachen zu setzen.

Begriinung von Stellplatzen

Je angefangenem 5. Stellplatz ist ein standortgerechter Laubbaum I. oder Il. Ordnung (Hochstamm)
anzupflanzen. Zeichnerisch festgesetzte Badume innerhalb der Umgrenzung von Flachen flir Stellplatze werden
auf die Mindestanzahl anzupflanzender Baume angerechnet.

Sonstige Grundstiicksfreiflachen

Sonstige nicht Gberbaute und befestigte Grundstiicksfreiflachen sind als Vegetationsflachen mit Wiesenflachen
und Strauchern und / oder Stauden anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

Qualitdtsbestimmungen

Folgende Qualitdtsbestimmungen gelten beim Anpflanzen von Bdumen und Strauchern:

- Laubb&ume L., II. und Ill. Ordnung: Solitdrstammbiische, Gesamthéhe 400 - 500 cm, Kronenbreite 150 -
200 cm, aus extra weitem Stand, 4 x verpflanzt mit Ballen.

- Laubbdume L., Il. und Ill. Ordnung: Hochstdamme, Stammumfang mindestens 18 - 20 cm, gemessen in
1,0 m Gber Gelénde, mit durchgehendem Leittrieb, 3 x verpflanzt mit Ballen.

- Straucher: 3 - 5 Triebe, verpflanzte Straucher, Gréfe 100 - 150 cm.

Allgemeine Bestimmungen zum Anpflanzen und Erhalten von Bepflanzungen

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang entsprechend den
Qualitatsbestimmungen des vorhergehenden Abschnitts zu ersetzen.

" Die Farbnamen des RAL Design Systems sind auf der herstellerseite zu finden: https://www.ral-farben.de/ral-design-system-plus-farbnamen-de.pdfx.

2 Ein tabellarischer Vergleich der RAL Design Farben bzw. Farbnummern und der korrespondierenden Hellbezugswerte kann unter https://www.ral-farben.de/downloads

heruntergeladen werden.
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Der Standort zeichnerisch festgesetzter Baume darf um bis zu 5,0 m verschoben werden, sofern technische oder
gestalterische Griinde dies erfordern. Innerhalb Umgrenzung von Flachen fiir Stellplatze im Bereich der
Gemeinbedarfsflache (Burgerhaus) kann die festgesetzte Anzahl an Baumpflanzungen im Zuge der nachgelagerten
Freiflachenplanung frei verteilt werden.

Soweit aus Griinden des Brandschutzes erforderlich, diirfen die im Plan festgesetzten Flachen zum Anpflanzen
von Baumen und Strauchern durch Zufahrten fir Rettungsfahrzeuge unterbrochen werden.

Innerhalb der Fladchen zum Anpflanzen von Bdumen und Strauchern dirfen befestigte Flachen (z. B.
Plattenwege) bis zu einer Breite von 1,2 m angelegt werden, die entweder fiir den Zugang zu Gebauden oder
fur die Reinigung und Instandhaltung der Fassaden angrenzender Gebaude zwingend erforderlich sind.

Die Nettogrundflache von Baumscheiben muss mindestens 8,0 m?, das Volumen pro Pflanzgrube bzw.
Pflanzstreifen mindestens 12,0 m? betragen und eine Tiefe von mindestens 1,5 m aufweisen. Ausnahmsweise
kann von der Nettogrundflache bis zu einer MindestgréfRe von 6,0 m? fiir Zufahrten oder fiir technische
Einbauten abgewichen werden.

Versickerung von Niederschlagswasser; Ausflihrung befestigter Fladchen

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstlick zurlickzuhalten und, sofern es nicht verwertet
wird, einer Versickerung zuzufiihren.

Sofern die Durchlassigkeit der natiirlich anstehenden Béden einen kf-Wert (Durchléssigkeitsbeiwert) gemaf
DIN 18130-1 von 108 m/s unterschreitet, kann in Ausnahmefallen von einer Versickerung abgesehen und das
anfallende Niederschlagswasser gedrosselt in die 6ffentliche Kanalisation eingeleitet werden.

Wege und Platze, die nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden kénnen, sowie ebenerdige Kfz-Stellplatze sind
in wasserdurchlassiger Bauweise und versickerungsfahigem Unterbau herzustellen.

Ebenerdige Terrassenflachen sind bis zu einer GréRe von 20 m? je Terrasse zuldssig und durfen versiegelt
sein.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und § 9 Abs. 2 BauGB)

Geschlossener Schallschirm

Die in der Planzeichnung eingetragenen Schallschutzvorkehrungen mit der Bezeichnung ,geschlossener
Schallschirm® entlang der Kostheimer Landstralle, der Bahnstrecke und der Mobilitdtszentrale sind liickenlos
als Gebaude oder als die Gebaude verbindende Larmschutzwénde zu errichten. Die Hohe der
Larmschutzwénde darf nicht niedriger sein als die Hohe der angrenzenden Gebaude. Im Fall von
verschiedenen Gebaudehohen ist das jeweils niedrigere Gebdude als Bemessungsgrundlage heranzuziehen.
In Hohe des Erdgeschosses sind Unterbrechungen fir Wege und Zugénge zulassig.

Eine Wohnnutzung innerhalb der Baufelder 1 bis 3 und 6 bis 8 des allgemeinen Wohngebiets ist erst nach
Herstellung und wahrend des Bestehens der Teilabschnitte des geschlossenen Schallschirms innerhalb des
jeweiligen Baufelds zuldssig.

MaRgebliche AuRenldrmpegel, Larmpegelbereiche

Bei der Errichtung oder der baulichen Anderung von Gebauden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen sind
die AuRenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil
1: Mindestanforderungen”, und DIN 4109-2:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische
Nachweise der Erfiillung der Anforderungen”, auszubilden.

Grundlage hierzu sind die in der schalltechnischen Untersuchung (Bericht Nr. 19-2874/W, Dr. Gruschka
Ingenieurgesellschaft, 64297 Darmstadt) zum Bebauungsplan dargestellten Rasterlarmkarten mit den
mafgeblichen AufRenlarmpegeln L; tags und nachts.

Die erforderlichen Schalldamm-MalRe der AuRenbauteile sind in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart und
Raumgrée im Baugenehmigungsverfahren gemaf DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01
nachzuweisen. Im Fall, dass die Dimensionierung der Auflenbauteile an Fassaden nicht dem Schallgutachten
entnommen werden kann, ist eine gutachterliche Ermittlung erforderlich.

Von dieser Festsetzung kann gemaR § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im
Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere maf3gebliche
Aufenléarmpegel an den Fassaden anliegen. Die Anforderungen an die Schallddmmung der Auf3enbauteile
kénnen dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden.
Auch kann von dieser Festsetzung ausnahmsweise abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des
Baugenehmigungsverfahrens die DIN 4109 in der dann gltigen Fassung ein anderes Verfahren als Grundlage
fir den Schallschutznachweis gegen Au3enlarm vorgibt.

Schallddmmende Liftungseinrichtungen

Bei der Errichtung oder der baulichen Anderung von Schlaf- und Kinderzimmern, die zur Beliiftung erforderliche
Fenster ausschlieBlich an Fassaden mit Nacht-Beurteilungspegeln > 50 dB(A) besitzen, sind schalldd@mmende
Luftungseinrichtungen vorzusehen. Grundlage hierzu sind die in der schalltechnischen Untersuchung (Bericht
Nr. 19-2874/W, Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft, Darmstadt) zum Bebauungsplan dargestellten
Rasterlarmkarten mit den Nacht-Beurteilungspegeln "Verkehr". Von dieser Festsetzung kann geman § 31 Abs. 1
BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht
wird, dass im Einzelfall nachts geringere Beurteilungspegel des StralRenverkehrs als 50 dB(A) an den zur
Beliiftung von Schlaf- und Kinderzimmern erforderlichen Fenstern anliegen.

Auf dezentrale schallgeddmmte Liftungsgerate flir diese Rdume kann verzichtet werden, wenn das Gebaude
mit einer zentralen Liiftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender und schallgedammter
Luftaustausch gewabhrleistet ist.

Schutz der Aulkenwohnbereiche

Auflenwohnbereiche wie z. B. Balkone, Terrassen und Wohngéarten sind zuldssig, wenn der
Tages-Beurteilungspegel des Verkehrslarms einen Wert von 64 dB(A) nicht Uiberschreitet. An den Fassaden
der Gebdude sind AuRenwohnbereiche von Wohnungen bei einem mafigeblichen AuRenlarmpegel La von mehr
als 64 dB(A) durch geeignete bauliche SchallschutzmaRnahmen wie z. B. verglaste Vorbauten vor dem
einwirkenden Verkehrslarm zu schitzen.

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den
Bebauungsplan

(§ 9 Abs. 4 BauGB, § 91 Abs. 1 Hessische Bauordnung (HBO) und § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz
(HWG))

Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 91 Abs. 1 HBO)

Baukdérpergestaltung

Gebaude sind mit Flachdach oder flach geneigtem Dach mit einer max. Neigung von 10° auszubilden.

Werbeanlagen

Abweichend von der Gestaltungssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden werden:

- jeweils eine Werbeanlage / Schaukasten pro Gewerbe-, Einzelhandels-, oder Dienstleistungsbetrieb, pro
offentliches Gebaude, pro Arztpraxis und pro freiem Beruf im Erdgeschossbereich und an Stiitzmauern, je
bis zu einer maximalen Grof3e von 2,5 m? und

- bis zu fiinf Fahnenmasten innerhalb des WA und bis zu fiinf Fahnenmasten innerhalb der
Gemeinbedarfsflache bis zu einer Héhe von 8,0 m, wobei die Flaggen eine Gréf3e von 6,0 m? nicht
Uberschreiten diirfen,

zugelassen.

Standflachen fiir Abfallbehéaltnisse
(§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Standflachen fiir Abfallbehaltnisse sind vollsténdig einzuhausen oder zu begriinen.

Einfriedungen und Stiitzmauern
(§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Einfriedungen

Einfriedungen, mit Ausnahme von Heckenbepflanzungen und Schallschutzwanden, diirfen 1,5 m in der
mittleren H6he (bezogen auf die Gelandeoberflache) nicht tiberschreiten. Massive Sockel und geschlossene
Elemente sind nicht zul&ssig. Die Einfriedungen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen sind einheitlich zu gestalten.
Zulassig sind:

- Hecken aus standortgerechten Laubgehdlzen,
- durchsichtige Holz- und Stahlgitterzdune mit vertikalen Staketen,

- Metallzdune nur integriert in Heckenbepflanzungen.

Einfriedungen zu anderen Flachen als den 6ffentlichen Verkehrsflachen sind mit einer Bodenfreiheit von
mindestens 10 cm auszufiihren.

Stitzmauern

Fir Stitzmauern zur Befestigung von Gelandestufen mit einer Héhe von durchschnittlich mehr als 1,0 m Hohe
Uber der Gelandeoberkante (GOK) sind entweder zu begriinen oder als folgende Bauweisen auszufiihren:

- Blendmauerwerk mit Natursteinverblendung,
- Natursteinmauerwerk,

- Gabionen,

- Trockenmauern.

Verwertung von Niederschlagswasser
(§ 37 Abs. 4 HWG, § 55 Abs. 2 HWG)

Im Plangebiet ist das anfallende, nicht behandlungsbediirftige Niederschlagswasser der Dachflachen, privaten
Verkehrsflachen und sonstigen befestigten Flachen durch geeignete Anlagen wie z. B. Zisternen zu sammeln

und zu verwerten, sofern es nicht versickert wird und wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht
entgegenstehen.
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Kennzeichnung von Flichen und nachrichtliche Ubernahmen
(§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB)

In der Planzeichnung werden zwei Grenzen, die von méglichen Uberschwemmungen betroffene Bereiche

bezeichnen, nachrichtlich iGbernommen. Es handelt sich um:

1. (Veraltete) 100-jahrliche Uberschwemmungsgebietsgrenze entsprechend
Uberschwemmungsgebietsverordnung des RP Darmstadt (Stand 17.09.2000, Az. IV/WI 42.2-79 i 04.01).

2. Hochwasserrisikogebiet (geméaR § 78b WHG, HQextrem-Grenze), Uberschwemmungsgrenze / pot.
Uberschwemmungsgrenze eines extremen Hochwassers entsprechend

Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) Rheingau, Gefahrenkarte Blatt G-1 (Stand Juni 2012, RP
Darmstadt, Abt. IV Umwelt Wiesbaden, Dez. 41.2).

Hinweis: Der gesamte Geltungsbereich liegt auRerhalb der 100-jahrlichen Uberschwemmungsgebietsgrenzen
(HQ100-Grenze) entsprechend Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) Rhein, Los 2: Rheingau (Stand
12.06.2015, RP Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dez. 41.2), sodass diese Grenze nicht
dargestellt wird.

Informationen zum Bauen in Uberschwemmungsgebieten sind u. a. der Hochwasserschutzfibel des

Bundesministeriums fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zu entnehmen:
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/publikationen/raumordnung/hochwasserschutzfibel.html

sowie dem Merkblatt DWA M-553 ,Hochwasserangepasstes Planen und Bauen® der Deutschen Vereinigung
fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), Hennef:

https://shop.dwa.de/DWA-M-553-Hochwasserangepasstes-Planen-und-Bauen-November-2016/M-553-16

Hinweise

Satzungen der Landeshauptstadt Wiesbaden

Die fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans geltenden Satzungen der Landeshauptstadt Wiesbaden sind
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Denkmalschutz

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt fiir Denkmalpflege,
hessenArchéologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehérde unverziglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG). In
diesen Fallen kann fir die weitere Fortfiihrung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung
nach § 18 HDSchG erforderlich werden.

Da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von Bodendenkmalern zu rechnen ist, muss eine vom
Verursacher beauftrage Grabungsfirma mittels einer Baubeobachtung bei Bodeneingriffen / bei Abriss-
arbeiten / beim Riickbau von Bauresten die MalRnahme begleiten.

Sollten bedeutende Reste vorgeschichtlicher Siedlungen / Graber oder andere Kulturdenkmaler auftreten, gilt,
dass durch die weitere Bebauung Kulturdenkmaler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmaler)
zerstort werden. Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine Grabungsmaf3nahme vorgeschaltet
werden, um das Kulturgut zu dokumentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Diese Kosten sind vom
jeweiligen Verursacher zu tragen.

Kampfmittel

Da sich das Plangebiet im Bereich eines Bombenabwurfgebiets befindet, ist auf der gesamten Flache eine
systematische Uberpriifung vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den
Grundstucksflachen erforderlich, auf denen bodeneingreifende MaRnahmen stattfinden. Ausnahmen bilden
Bereiche, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodengreifende Baumaflnahmen bis zu einer Tiefe
von mindestens 5 Metern durchgefiihrt wurden. Dort sind keine KampfmittelrAummalRnahmen notwendig.

Bei zukiinftigen Baumalnahmen / Erdarbeiten im Geltungsbereich des Bebauungsplans sollten im Vorfeld
entsprechende Untersuchungen durchgefiihrt werden. Im Einzelfall hat die fiir das Bauvorhaben zustandige
Bauleitung zu entscheiden, ob der Kampfmittelrdumdienst eingeschaltet wird.

Klimaschutz

Zum Klimaschutz wird die Nutzung erneuerbarer Energien in Form von Photovoltaik oder Solarthermie auf den
Dachern, bzw. die zentrale Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Warme aus
Kraft-Warme-Kopplung auf Basis erneuerbarer Energien empfohlen.

Anpassungsstrategien an den Klimawandel

Fir eine an den Klimawandel angepasste Bebauungs- und Freiflachenstruktur werden kiinstliche
Verschattungselemente wie zum Beispiel (temporare) Pergolen, Sonnensegel, Brise Soleil (fester
Sonnenschutz) und Trinkbrunnen sowie Wasserspiele und aul3en liegende Verschattungselemente an
Gebduden empfohlen.

Baumschiitzende MaRnahmen

Baumschitzende Maflinahmen sind gemaf DIN 18920 und den Richtlinien zum Schutz von Bdumen und
Vegetationsbestédnden bei Baumafinahmen (R SBB) im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich durchzufihren.

Artenschutz

Auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande von europarechtlich und streng geschiitzten Arten geman

§ 44 BNatSchG wird hingewiesen. Verboten ist danach die Beschadigung oder die Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten und die damit verbundene unvermeidbare Verletzung oder Tétung von Tieren
oder ihrer Entwicklungsformen, sowie die erhebliche Stérung von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderzeiten.

Die offentlich-rechtliche Sicherung der nachfolgend unter Abschnitt 7.3 bis Abschnitt 7.8 aufgefiihrten
artenschutzrechtlichen Anforderungen und Mal3nahmen wird durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen
der Stadt Wiesbaden und dem Vorhabentrager geregelt.

Im Hinblick auf die im Plangebiet wildlebenden, besonders geschiitzten und / oder geféahrdeten Tierarten ist
durch eine 6kologische Baubegleitung wahrend der Baufeldfreimachung sicherzustellen, dass das Téten von
Individuen vermieden wird. Die 6kologische Baubegleitung begleitet und kontrolliert die termin- und
fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs- und CEF-Maflinahmen.

Die Rodung von Badumen und Gehdlzen ist gemaR § 39 Abs. 5 BNatSchG unter den dort genannten
Einschrankungen im Regelfall ausschlief3lich in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar des Folgejahres
zulassig. Abweichungen davon bedirfen der einvernehmlichen Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehdérde und der 6kologischen Baubegleitung.

Gebaude und Gebaudeteile, die fir den Abbruch vorgesehen sind, sind bis zum 1. Marz auf potenzielle
Einflugmdoglichkeiten fiir Vogel bzw. Fledermause zu kontrollieren und fachgerecht zu verschlief3en; ggf.
vorhandene Nisthilfen sind zu entfernen. Bei Bau- und Abrissarbeiten sind betroffene Bereiche zeitnah vor
Beginn der Arbeiten durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen von Tierarten zu kontrollieren. Im
Falle des Besatzes sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde MalRnahmen zu ergreifen, um ein
Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande zu verhindern.

Zusatzliche MaRnahmen zum Schutz der Mauereidechse

Das Grundsttick ist von Bewuchs zu befreien. Darunter ist das Mahen von krautigen Pflanzen, Entfernen von
Gehdlzen und ggf. Baumfallungen zu verstehen.

Sicherung des Grundstiicks zur Verhinderung einer Einwanderung von Mauereidechsen durch eine temporare
und Uberkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). Gegebenenfalls notwendige
Tiefbauarbeiten sind durch einen Fachgutachter zu begleiten. Dies ist entsprechend zu dokumentieren.

Umsiedlung der Mauereidechsen in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat. Eine Umsiedlung ist glinstiger
Weise im Zeitraum von April bis Mai durchzufiihren.

Die Auswahl von Nistkasten sowie die Standortwahl sind mit der 6kologischen Baubegleitung sowie mit der
Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Vorlaufende Kompensationsmaflnahme (CEF)

Als vorlaufende Kompensationsmafinahme erfolgte bereits die Aufwertung des Reptilienhabitats in Bereich von
Flurstiick 169/0, Flur 18, Gemarkung Kastel. Nahere Informationen kdnnen dem artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag entnommen werden.? Zur Verbesserung von Lebensrdumen fiir Insekten wird empfohlen im
Bereich der dachbegriinten Flachen zusétzlich Strukturen, wie Sandlinsen, Schotterbeete, temporéare
Wasserflachen und Totholz als Strukturelemente einzubauen.

Anlagenbezogener Gewasserschutz

Sofern im Zusammenhang mit Bauvorhaben die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen vorgesehen ist, miissen die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG),
des Hessischen Wassergesetztes (HWG) und der Anlagenverordnung (AwSV) in der jeweils geltenden
Fassung sowie ergdnzender Rechtsvorschriften bei Planung, Ausfiihrung und Nutzung der Anlagen beachtet
werden.

Fléachen, deren Boden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden mehrere Grundstiicke umwelttechnisch untersucht, bei
denen der konkrete Verdacht auf Schadstoffbelastungen des Bodens bestand. Erhebliche Schadstoffbelastung
des Bodens, die eine Flachenkennzeichnung (Planzeichen X X X) erforderlich machen wiirden, konnten nicht
festgestellt werden. Die punktuell im Boden und der Bodenluft durchgefiihrten Untersuchungen haben keine
mafRgeblichen Uberschreitungen der im Bodenschutzrecht anzulegenden Priif- und Beurteilungswerte

ergeben. Der Altlastenverdacht fiir den Standort Miifflingstrale 2a und 2b wurde aufgehoben. Im Bereich der
weiterhin bestehenden Verdachtsflache Miifflingstral3e 2 sind die Baugruben fiir die geplante Neubebauung im
Zuge des Aushubs gutachterlich zu Gberpriifen bzw. freizumessen.

Bei untersuchten Flachen ohne eine Kennzeichnung nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB ist nicht automatisch auf
eine Schadstofffreiheit des Untergrundes zu schlief3en; so kdnnen z. B. Schadstoffbelastungen vorliegen, die
keinen weiteren Handlungsbedarf im Sinne des Bodenschutz- und Altlastenrechts oder des Wasserrechts
aufweisen, aber abfallrechtlich von Bedeutung sind. Einzelheiten hierzu sind der Begriindung zum
Bebauungsplan und den vorliegenden Gutachten, die zur Abwagung und Bewertung der Flachen
herangezogen wurden, zu entnehmen.

3 Plan O, Dr. René Kristen: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag "Quartier am Biirgerhaus": Landeshauptstadt Wiesbaden; Ortsbezirk Mainz-Kostheim (Biebertal, Mai 2023)
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Anlage 1 zur SV 25-V-61-0032

Bei der Entsorgung von Erdaushub sind die geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen
(Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG und Hessisches Ausfiihrungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz
HAKrWG, jeweils gliltige Fassung) vom Bauherren eigenverantwortlich einzuhalten. Weitere Informationen
hierzu erteilt das Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, als
zustandige Abfallbehoérde.

Abfallwirtschaft

Die anfallenden Abfallfraktionen sind, soweit technisch mdglich und wirtschaftlich zumutbar, jeweils getrennt zu
halten, zu sammeln, zu beférdern und vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling
zuzufiihren.

Die anfallenden Abfallfraktionen sind zur abfalltechnischen Deklaration nach den Vorgaben der
Probenahmerichtlinie PN 98i unter Beriicksichtigung der Handlungshilfe ii zur Anwendung der LAGA Mitteilung
32 (LAGA PN 98), zu beproben und auf den Parameterumfang der LAGA M20iii zu untersuchen. Der im
Rahmen der MafRnahme anfallende Erdaushub zur Entsorgung, ist nach den Vorgaben der
Probenahmerichtlinie PN 98i zu untersuchen.

Beabsichtigt der Bauherr von den Vorgaben der PN 98i, insbesondere der vorgesehenen Mindestanzahlen an
Einzel-, Misch-, Sammel- und Laborproben der Tabelle 2 der PN 98i, abzuweichen, ist der zustandigen
Abfallbehérde (RP Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 - Abfallwirtschaft) vor Beginn der
Maflinahme ein detailliertes Beprobungs- und Untersuchungskonzept zur Zustimmung vorzulegen.

Sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass die entstehenden Aushub- und/oder Abbruchmassen auf
einer Deponie entsorgt werden miissen, ist der Untersuchungsumfang auf die Parameter nach Anhang 3,
Tabelle 2 der Deponieverordnung (DepV) zu erweitern.

Die Regelungen des Merkblatts ,Entsorgung von Bauabfallen“ (Baumerkblatt iiii) der Regierungsprasidien
Darmstadt, GieRen und Kassel (Stand: 1. September 2018) sind bei der Beprobung, Separierung,
Bereitstellung, Lagerung und Entsorgung von Bodenaushub einzuhalten.

Die vorherige Zustimmung der zustandigen Abfallbehérde zu dem Beprobungsumfang, der Einstufung sowie
zu den beabsichtigten Entsorgungsmalinahmen ist einzuholen, wenn bisher nicht bekannte Schadstoffe im
Bodenaushub erkennbar werden sollten.

Der Beginn der Bau- / Abbrucharbeiten ist der zustandigen Abfallbehérde 10 Tage vorher anzuzeigen.

E-Mobilitit und Versorgungsanlagen

Auf die Anforderungen des Gebaude-Elektromobilitdtsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG) vom 18. Marz 2021
(BGBI. | S. 354) wird hingewiesen. Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 bis 6 der
Richtlinie (EU) 2018/844 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Anderung der
Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und der Richtlinie 2012/27/EU ber
Energieeffizienz (ABI. L 156 vom 19.6.2018, S. 75).

Nach § 7 GEIG sind fiir Nichtwohngebaude, die Giber mehr als sechs Stellplatze innerhalb des Gebaudes oder
Uber mehr als sechs an das Gebaude angrenzende Stellplatze verfligen, mindestens ein Ladepunkt sowie flr
mindestens jeden dritten Stellplatz die notwendige Leitungsinfrastruktur, d. h. die Schutzrohre fir Elektrokabel,
zu errichten, um die spatere Errichtung weiterer Ladepunkte fiir Elektrofahrzeuge zu ermdglichen.

Gemal § 2 Abs. 3 der Verordnung tiber den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplatzen
(Garagenverordnung - GaV) missen Garagen eine ausreichende Anzahl von Einstellplatzen haben, die tiber
einen Anschluss an Ladestationen flr Elektrofahrzeuge verfiigen. Der Anteil dieser Einstellplatze bezogen auf
die Gesamtzahl der Einstellplatze muss mindestens 5 Prozent betragen.

Werden in der zu errichtenden Stellplatzanlage Mobilitdtszentrale Elektroladestationen fiir Fahrzeuge
vorgesehen, sind zur Durchfiihrung eines sicheren Léscheinsatzes Abschalteinrichtungen erforderlich. Diese
sind planerisch vorzusehen. Alle Details zur Ausfiihrung der Abschalteinrichtungen der E-Ladestationen sind
im Einvernehmen mit Sachgebiet 370330 des Vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr Wiesbaden
abzustimmen (Kontaktaufnahme per E-Mail an vorbeugender-brandschutz@wiesbaden.de).

Belange des Brandschutzes und Léschwasserversorgung

Léschwasserversorgung (Grundschutz) nach § 3 Abs. 6 HBKG als Pflichtaufgabe der Gemeinde

- Im Plangebiet sind die Abstédnde der Ldschwasserentnahmestellen untereinander kleiner als 150 m
(Lauflinie) zu halten sowie die Léschwassermenge von 96 m*/h (N<=3, GFZ = 1,0) Uiber die Dauer von
zwei Stunden fir den Grundschutz sicherzustellen.

- Eine unerschopfliche Bereitstellung durch éffentliche Netze (Hydrantennetz als Bestandteil des
Trinkwasserversorgungsnetzes) ist zu gewahrleisten.

- Hydranten sind so anzuordnen, dass die Entnahme von Wasser unverziiglich, ungehindert und leicht
mdglich ist, insbesondere ist dies bei der Anordnung von Parkflachen im Bereich von Unterflurhydranten
zu beachten.

Einhalten der erforderlichen Abstandsflachen, um eine Ausbreitung von Branden iber mehrere Gebdude

hinweg auszuschlieen

- Auch die Nutzung klimagerechter Bauarten und nachhaltiger Baustoffe darf nicht zu einer nicht
beherrschbaren Ausbreitung beitragen.

- Insbesondere bei Beplanung von brennbaren Auflenwandbekleidungen und Fassadenbegriinungen ist
frihzeitiges Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle bezlglich der Mdglichkeit wirksamer
Loéscharbeiten durch die Feuerwehr herzustellen (Abschnitt 6.3 des Anhangs HE15 zur H-VV TB).

Erreichbarkeit / Befahrbarkeit mit Grol3fahrzeugen

- Die dringliche Anfahrt verzégernde Hindernisse sind zu vermeiden, es ist planerisch zu ermdglichen die
gesetzliche Hilfsfrist einzuhalten (§§ 3 Abs. 2 HBKG, 15 Abs. 2 und 4 HRDG).

- Die Mindesttragfahigkeit aller StralRen und Flachen, die im Einsatzfall befahren werden missen, von 16 t
bei 10 t Achslast ist sicherzustellen (Muster-Richtlinie Gber Flachen fur die Feuerwehr).

- Sind Gebaude mit Aufenthaltsrdumen und Briistungshéhen > 8 m geplant, bei denen die Aufstellflachen
fiir Hubrettungsfahrzeuge entlang von Auflenwanden auf der Stral3e vorgesehen sind, ist der fiir die
Feuerwehr jederzeit nutzbare StralRenquerschnitt mit mindestens 5,50 m zum Erreichen der erforderlichen
vollen Abstltzbreite und zur Gewahrleistung des hindernisfreien Streifens vorzusehen. Bei beidseitiger
entsprechender Bebauung sind Aufstellflachen und auch hindernisfreier Streifen in ausreichender
Befestigung und Tragfahigkeit herzustellen (Abschnitte 1 und 9 Anhang HE 1 zur H-VV-TB -
Muster-Richtlinie Gber Flachen fur die Feuerwehr).

- Die Erreichbarkeit aller Grundstticke mit 6ffentlichen Stral3en, die durch GroR3fahrzeuge ohne
Einschrankungen befahren werden kénnen, ist sicherzustellen (§ 4 HBO).

- Der Anhang HE1 zur H-VV TB (Muster-Richtlinie iber Flachen fur die Feuerwehr) muss auf den
Grundstiicken zur Bemessung der Zufahrten und Aufstellflachen angewendet werden kénnen. Dafiir
missen die einzelnen Grundstiicke fiir die Feuerwehr mit Grofl3fahrzeugen erreichbar sein.

- Die Gefahrenabwehrverordnung der Landeshauptstadt Wiesbaden Uber die Erteilung von Haus- und
Grundstiicksnummern und die Beschaffung, Anbringung und Instandhaltung von Hausnummernschildern
ist zu beachten.

Sicherstellung des zweiten Rettungsweges, wenn dieser Rettungsweg nicht baulich gesichert wird

Notwendige Zufahrten und Flachen nach §§ 5, 36 Abs. 1 HBO sind vorzusehen.

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie

Es sind zur Durchfiihrung eines sicheren Léscheinsatzes bei Photovoltaikmodulen Abschalteinrichtungen
erforderlich. Diese sind planerisch vorzusehen. Alle Details zur Ausfiihrung der Abschalteinrichtungen sind im
Einvernehmen mit Sachgebiet 370330 des Vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr Wiesbaden
abzustimmen (Kontaktaufnahme per E-Mail an vorbeugender-brandschutz@wiesbaden.de).

Ordnungswidrigkeiten nach § 213 BauGB

Ordnungswidrig handelt, wer einer in einem Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzten
Bindung fir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Badumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewassern dadurch zuwiderhandelt, dass diese beseitigt, wesentlich beeintrachtigt oder zerstort
werden.

Rechtsvorschriften

Die diesem Bebauungsplan zugrundeliegenden Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen)
kénnen bei der plangebenden Landeshauptstadt Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 15, 65189 Wiesbaden,
auf Nachfrage eingesehen werden.

VERFAHRENSSCHRITTE

Der Aufstellungsbeschluss gemaR § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

wurde durch die Stadtverordnetenversammlung gefasst am 17.09.2020

Der Aufstellungsbeschluss gemaR § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde

ortsliblich bekanntgemacht am 01.10.2020
Die Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsiiblich

bekanntgemacht am 18.06.2021

Die Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch

offentliche Auslegung in der Zeit

vom 28.06.2021
bis einschlieflich 09.07.2021
Die Offentlichkeitsbeteiligung gemé&R § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsiiblich

bekanntgemacht am 14.01.2025
Die Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte

in der Zeit vom 21.01.2025
bis einschliellich 21.02.2025
Der Satzungsbeschluss gemafl § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 5

der Hess. Gemeindeordnung (HGO) erfolgte durch die

Stadtverordnetenversammlung am . .20

AUSFERTIGUNGSVERMERK

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit den hierzu ergangenen
Beschlissen der Stadtverordnetenversammlung Ubereinstimmt und dass die fiir die
Rechtswirksamkeit ma3gebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Der Magistrat der Stadt Wiesbaden

Wiesbaden, den .............. ..

Oberbirgermeister

Der Bebauungsplan ist durch ortstbliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB am
.. .20__in Kraft getreten.

Wiesbaden, den ................

Ltd. Baudirektor
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Stadtplanungsamt

Bebauungsplan
Quartier am Birgerhaus

Im Ortsbezirk Mainz-Kostheim

Diesem Plan sind textliche Festsetzungen und eine Begriindung beigefiigt.

Dieser Plan enthalt Festsetzungen nach § 9 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176), der Hessischen Bauordnung
(HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 2018 (GVBI. | S. 198), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 14. Mai 2025 (GVBI. 2025 Nr. 29), der Verordnung Uber die Ausarbeitung der
Bauleitpléane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom
18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom

12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189), dem Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189), dem Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 48 des Gesetzes
vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323), und dem Hessischen Wassergesetz (HWG) vom
14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni
2023 (GVBI. S. 473, 475).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden altere Bebauungspléne, Plane nach dem

Hessischen Aufbaugesetz sowie Fluchtlinienpléne teilweise (iberplant. Im Uberschneidungsbereich
gelten nach seinem Inkrafttreten die Festsetzungen dieses Bebauungsplans.




	Pläne und Ansichten
	Satzungsblatt


